
Beim Landesvolksanwalt von Vorarlberg gelangt zum ehestmöglichen Eintritt die Stelle 
eines/einer    

Jurist_in 
mit einem Beschäftigungsausmaß von 50-80% zur Nachbesetzung

Die vielfältigen Aufgaben des Vorarlberger Landesvolksanwaltes als Organ des Vorarlberger 
Landtags mit seinem Team sind u.a. die Beratung von Bürger_innen bei Anliegen, 
Beschwerden und Problemen im Bereich der Landes- und Gemeindeverwaltung. Dem 
Landesvolksanwalt Vorarlberg obliegt weiters die Prüfung von Landesbehörden sowie die 
Feststellung von allfälligen Missständen auf Landes- und Gemeindeebene u.v.m. 

Ihre Aufgaben:
- Selbständige Bearbeitung von Anfragen sowie die Erteilung von Rechtsauskünften im 

Bereich der Landes-, und Gemeindeverwaltung
- Führen von Beratungsgesprächen mit Kund_innen sowie Ortsaugenscheine bei 

Gemeinden
- Juristische Prüfung von Sachverhalten und Berichterstattung
- Vorbereitung von Gesetzesanregungen betreffend Landesgesetze
- Vermittlung zwischen Kund_innen und den jeweiligen Behörden auf Landes‐ und 

Gemeindeebene

Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften (mind. 240 ECTS)
- Mehrjährige Berufserfahrung und Erfahrung im Verwaltungsrecht von Vorteil
- Stärken im Umgang mit Menschen, Teamfähigkeit und Verlässlichkeit
- Hohes Engagement, Kommunikationsfähigkeit und Belastbarkeit

Bitte bewerben Sie sich bis spätestens 24. Oktober 2021 online über 
www.vorarlberg.at/stellenangebote. Der Landesvolksanwalt Herr Mag. Klaus Feurstein, 
T +43 5574 47027, freut sich über Ihre Bewerbung.

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen. 

Die Stelle ist in die Gehaltsklasse 17 eingereiht. Bei Neueintritt in den Landesdienst beträgt der 
Monatsbruttogehalt mindestens € 3.682,80 (80%). Das Gehalt kann sich nach den Bestimmungen 
des Landesbedienstetengesetzes 2000 über die Anrechnung von besonders geeigneter 
Berufserfahrung erhöhen. 

Amt der Vorarlberger Landesregierung | Landhaus, 6901 Bregenz | www.vorarlberg.at
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